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 Allein durch die Teilnahme an einem Yo-
ga-Gruppenkurs für Schwangere, den ei-
ne Hebamme im Krankenhaus anbietet, 
kommt kein Behandlungsvertrag nach 
§ 630 a BGB zustande. Das hat das Ober-
landesgericht (OLG) Zweibrücken ent-
schieden. Im vorliegenden Fall hatte ei-
ne Teilnehmerin Schadensersatzansprüche 
gegen eine Hebamme geltend gemacht, 
weil sie in deren Yogakurs aufgrund 
von Kreislaufproblemen gestürzt war. Die 
Hebamme hatte den Kurs neben ihrer Tä-
tigkeit als Angestellte im Krankenhaus auf 
freiberuflicher Basis zum Preis von sieben 
Euro je Stunde angeboten.

Eine Haftung der Hebamme für die Fol-
gen des Sturzes komme unter keinem 
denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt in 
Betracht, urteilte das OLG. Entgegen der 
Auffassung der Klägerin könne die Ver-
tragsbeziehung nicht als Behandlungsver-

trag im Sinne von § 630 a BGB qualifiziert 
werden. Gegenstand eines Behandlungs-
vertrages sei die medizinische Versorgung 
eines Patienten. Er richte sich ausschließ-
lich nach dem Inhalt der vereinbarten 
Hauptleistung, nicht nach dem Beruf der 
Vertragspartei. Nicht jede Tätigkeit eines 
Angehörigen eines medizinischen Berufs 
sei Behandlung im Sinne des Gesetzes. Es 
obliege grundsätzlich der Kursteilnehme-
rin, gegebenenfalls nach Rücksprache mit 
einem Arzt, zu prüfen, ob sie die gesund-
heitlichen Voraussetzungen für eine Teil-
nahme erfülle. Nach Meinung des OLG ist 
es nicht die Aufgabe der Kursleiterin, un-
gefragt eine individuelle Eignungsprüfung 
durchzuführen. Für ein Anamnesege-
spräch, das typischerweise nur zwischen 
den Parteien eines Behandlungsvertrages 
stattfinde und der Verschwiegenheits-
pflicht nach § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB un-

terliege, sei schon aus praktischen Grün-
den in einem Gruppenkurs kein Raum. 
Weiterhin spreche auch der geringe Kurs-
beitrag dafür, dass hier nur die reine Teil-
nahme geschuldet war und weitergehende 
Leistungen im Sinne von § 630 a BGB 
nicht Vertragsgegenstand sein sollten.

Das OLG ließ eine Revision nach § 543 
Abs. 2 Nr. 1 ZPO zu. Die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen durch die Teil-
nahme an einem Gruppenkurs ein Be-
handlungsvertrag nach § 630 a BGB be-
gründet werde und welche Verpflichtun-
gen sich hieraus für den Behandler ergä-
ben, sei in einer Vielzahl von Fällen zu er-
warten und berühre deshalb das abstrakte 
Interesse der Allgemeinheit an der einheit-
lichen Entwicklung und Handhabung des 
Rechts.
 OLG Zweibrücken, Urteil vom 26. Juni 
2018, Az.: 5 U 22/18 RAin Barbara Berner

Rechtsreport

Heilberufler unterliegen nicht immer der Haftung

Im Rahmen der Abrechnung kernspinto-
mografischer Untersuchungen der Lenden-
wirbelsäule (LWS) und des Kreuzbeines 
(Os sacrum) kommt es wiederholt zu An-
fragen von Patienten, da private Kranken-
versicherungen die Rechnungen teilweise 
nicht erstatten. 

Von den Rechnungserstellern wird in 
den kritisierten Fällen die Nr. 5735 GOÄ 
(„Höchstwert für Leistungen nach den 
Nummern 5700 bis 5730“) für die Leistun-
gen nach den Nrn. 5705 („Magnetreso-
nanztomographie im Bereich der Wirbel-
säule, in zwei Projektionen“) und 5720 
GOÄ („Magnetresonanztomographie im 
Bereich des Abdomens und/oder des Be-
ckens“) berechnet. Der Ansatz der Nr. 5720 
GOÄ wird von den Rechnungserstellern, 
neben der Berechnung der Nr. 5705 GOÄ 
zum Ausschluss eines Bandscheibenpro-
lapses, mit einer kernspintomografischen 
Untersuchung der Iliosakralgelenke be-
gründet.

Zur gebührenrechtlichen Beurteilung ist 
zunächst anzumerken, dass das Kreuzbein 
anatomisch Teil der Wirbelsäule ist, aber 
auch Teil des knöchernen Beckens bezie-
hungsweise des Beckenringes. 

Des Weiteren sind bei einer kernspinto-
mografischen Untersuchung des Wirbelka-
nales und der Zwischenwirbelräume im 
Hinblick auf pathologische Prozesse, auch 
im Bereich des Kreuzbeines, andere Ein-
stellungen erforderlich als bei einer Unter-
suchung der Iliosakralgelenke zur Abklä-
rung dortiger Gelenkveränderungen (Siehe 
auch Leitlinien der Bundesärztekammer 
zur Qualitätssicherung der Magnetresonanz-
tomografie, Deutsches Ärzteblatt, Heft 39 
vom 29. September 2000).

Insofern kann, falls es sich um den in der 
klinischen Praxis häufigen Fall einer Kern-
spintomografie der LWS und des Kreuzbei-
nes zur Darstellung eines intraspinalen oder 
intervertebralen Prozesses handelt, für diese 
Leistung ausschließlich die Nr. 5705 GOÄ 

berechnet werden, wobei die vollständige 
Darstellung des Kreuzbeines die Darstellung 
der angrenzenden Iliosakralgelenke impli-
ziert. Auch wenn hierbei zwei Wirbelsäu -
lenabschnitte untersucht werden, ist die 
Nr. 5705 GOÄ aufgrund der Allgemeinen 
Bestimmungen des Abschnitts O.III. Satz 1 
nur einmal berechnungsfähig, da die Unter-
suchung in einer Sitzung erbracht wird.

Anders stellt sich der Sachverhalt dar, 
wenn der Untersuchungsauftrag beispiels-
weise neben der Frage eines Bandscheiben-
schadens im Bereich der LWS und des 
Kreuzbeines explizit die Frage einer ent-
zündlichen Veränderung im Bereich eines 
oder beider Iliosakralgelenke beinhaltet und 
demzufolge spezifische kernspintomografi-
sche Untersuchungsserien dieser Gelenke 
beziehungsweise des Beckens durchgeführt 
werden. In letzterem Fall kann die Nr. 5720 
GOÄ neben der Nr. 5705 GOÄ, das heißt der 
Höchstwert nach Nr. 5735 GOÄ, in Rech-
nung gestellt werden. Dr. med. Stefan Gorlas
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Zur Kernspintomografie der Iliosakralgelenke
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